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(5) Die Wählervertreter bzw. Wähler sind berechtigt, 
vorzuschlagen, Kandidaten von dem Wahlvorschlag ab
zusetzen.

(6) Im Falle der Absetzung von Kandidaten von dem 
Wahlvorschlag ist nach § 29 zu verfahren.

§28
Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge
(1) Uber die Zulassung der Wahlvorschläge haben die 

Wahlkreiskommissionen spätestens am 20. Tage vor 
der Wahl in öffentlicher Sitzung zu entscheiden.

(2) Entspricht der Wahlvorschlag nicht den gesetz- - 
liehen Erfordernissen, so hat die zuständige Wahlkreis
kommission zur Behebung des Mangels eine Frist bis 
spätestens 15 Tage vor der Wahl zu setzen, um nach 
Ablauf dieser Frist über die Zulassung des Wahlvor
schlages zu entscheiden.

(3) Gegen den Beschluß der Wahlkreiskommission, 
einen Wahlvorschlag nicht zuzulassen, steht dem Natio
nalrat der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland bzw. dem betreffenden Ausschuß der Na
tionalen Front des demokratischen Deutschland der 
Einspruch an die Wahlkommission der Republik bzw. 
an die zuständige Bezirks-, Kreis-, Stadt-, Stadtbezirks
oder Gemeindewahlkommission zu. Deren Entscheidung 
ist endgültig.

(4) Dasselbe Einspruchsrecht ist auch für den Fall 
gegeben, daß die Erteilung der Bescheinigung über 
die Wählbarkeit durch den Vorsitzenden des Rates der 
Stadt, des Stadtbezirkes bzw. der Gemeinde verweigert 
wird.

§29
Ausscheiden eines Kandidaten

(1) Wenn ein Kandidat vor der Wahl ausscheidet, ist 
der Nationalrat der Nationalen Front des demokrati
schen Deutschland bzw. der betreffende Ausschuß der 
Nationalen Front des demokratischen Deutschland be
rechtigt, bis spätestens 5 Tage vor dem Wahltag einen 
anderen Kandidaten zu benennen.

(2) Das Ausscheiden eines Kandidaten wird durch 
Beschluß der zuständigen Wahlkreiskommission fest
gestellt und von der Wahlkommission der Republik 
bzw. der zuständigen Bezirks-, Kreis-, Stadt-, Stadtbe
zirks- oder Gemeindewahlkommission bestätigt. In der 
gleichen Welse erfolgt auch die Entscheidung über die 
Aufnahme eines neuen Kandidaten in den Wahlvor
schlag.

§30
Bestätigung und Bekanntmachung der Wahlvorschläge

(1) Die Wahlkreiskommission teilt ihre Entscheidung 
über die Zulassung des Wahlvorschlages ihres Wahl
kreises gemäß § 28 Abs. 1 innerhalb von 3 Tagen und 
die Entscheidung gemäß § 28 Abs. 2 am folgenden 
Tage der für sie zuständigen Wahlkommission mit.

(2) Die Wahlkommission der Republik, die zuständige 
Bezirks-, Kreis-, Stadt-, Stadtbezirks- bzw. Gemeinde
wahlkommission bestätigt spätestens 12 Tage vor dem 
Wahltag die Wahlvorschläge für die Wahl zu der be
treffenden Volksvertretung.

(3) Die Wahlvorschläge werden von der zuständigen 
Wahlkommission, spätestens am Tage nach ihrer Be
stätigung, getrennt nach Wahlkreisen, öffentlich be
kanntgemacht.

VI.
Stimmzettel und Wahllokale

§ 31
Herstellung der Stimmzettel für den 

jeweiligen Wahlkreis
(1) Die Stimmzettel müssen alle von der zuständigen 

Wahlkommission bestätigten Kandidaten enthalten.
(2) Die Stimmzettel sind für jeden Wahlkreis geson

dert herzustellen.
(3) Für die rechtzeitige Herstellung der Stimmzettel 

und ihre Weiterleitung an die Wahlvorstände ist die 
jeweilige Wahlkommission verantwortlich.

§32
Wahllokal

(1) In jedem Wahlbezirk ist durch den Rat der Stadt, 
des Stadtbezirkes bzw. der Gemeinde ein Wahllokal 
einzurichten Das Wahllokal wird spätestens mit der 
Bildung des Wahlvorstandes bestimmt.

(2) Als Wahllokal sind nach Möglichkeit öffentliche 
Gebäude zu benutzen.

(3) Die Wahlkommission *der Republik kann die Ein
richtung von Sonderwahllokalen anordnen, in denen 
nur Inhaber von Wahlscheinen wählen können.

§33
Wahlurne

(1) Während der Stimmabgabe werden die Stimm
zettel in der Wahlurne gesammelt und verwahrt.

(2) Die Wahlurne muß so beschaffen sein, daß sie den 
Erfordernissen entspricht und die Geheimhaltung der 
Wahl gewährleistet ist.

§34
Wahlkabine

(1) Der Wahlvorstand ist dafür verantwortlich, daß 
in dem Wahlraum eine oder mehrere Wahlkabinen 
vorhanden sind, die so beschaffen sein müssen, daß 
jeder Wähler seinen Stimmzettel unbeobachtet für die 
Abgabe vorbereiten kann.

(2) In der Wahlkabine darf sich, von den Fällen des 
§ 37 Abs. 7 abgesehen, stets nur ein Wähler befinden.

VII.
Wahlhandlung

§ 35
Öffentlichkeit und Dauer der Wahlhandlung

Die Wahlhandlung ist öffentlich. Die Wahlen dauern 
in der Regel von 07.00 bis 20.00 Uhr. Ein früherer Be
ginn oder eine Verlängerung der Wahlhandlung bis 
spätestens 22.00 Uhr kann durch die Kreiswahlkommis
sion bzW. die Stadtwahlkommission des Stadtkreises 
festgelegt werden.

§ 36
Leitung der Wahlhandlung

(1) Der Wahlvorstand leitet die Wahlhandlung.
(2) Die Wahlhandlung wird damit eröffnet, daß der 

Wahlvorsteher seinen Vertreter, die Beisitzer und den 
Schriftführer durch Handschlag verpflichtet.


